
Art der Veranstaltung
örtliche Vereine und 

ortsansässige Privatpersonen

Gewerbliche Unternehmen und 

gewerbliche Nutzungen von 

Privatpersonen, auswärtige 

Vereine
1 Bälle (mit Ausnahme von 

Maturabällen)

€ 261,00

(pauschal)

€ 1.988,00

(pauschal)

2 Bunte Abende, Unterhaltungsabende, Konzerte und 

ähnliche Darbietungen mit Eintritt ohne Tanz

€ 160,00

(pauschal)

€ 240,00

(pauschal)

3 Bunte Abende, Unterhaltungsabende, Konzerte und 

ähnliche Darbietungen ohne Eintritt

€ 28,00

(pauschal)

€ 42,00

(pauschal)

4
Theateraufführungen mit Eintritt

€ 105,00

(pauschal)

€ 156,00

(pauschal)

5 Theateraufführungen 

ohne Eintritt

€ 26,00

(pauschal)

€ 39,00

(pauschal)

6 Tagungen, Vorträge, Versammlungen jeder Art, 

Konferenzen im Mehrzwecksaal mit Benützung der 

Theke und/oder Küche

€ 28,00/h

(min. 2h)

€ 42,00/h

(min. 2h)

7 Tagungen, Vorträge, Versammlungen jeder Art, 

Konferenzen im Mehrzwecksaal ohne Benützung 

der Theke und/oder Küche

€ 17,00/h

(min. 2h)

€ 25,50/h

(min. 2h)

8
Benützung des Vorraumes mit Theke

€ 11,00/h

(min. 2h)

€ 16,50/h

(min. 2h)

9
Benützung des Vorraumes ohne Theke

€ 9,00/h

(min. 2h)

€ 13,50/h

(min. 2h)

10
Benützung der Bühne

€ 9,00/h

(min. 2h)

11
Benützung des Saales und der Bühne

€ 26,00/h

(min. 2h)

12
Benützung des Saales, der Bühne und der Küche

€ 37,00/h

(min. 2h)

13
sonstiges außerschulisches Turnen

€ 9,00/h

(min. 2h)

€ 13,50/h

(min. 2h)
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14
Versammlungssaal im Rathauses

€ 9,00/h (min. 2h)

+ € 11,00 mit Küche

€ 13,50/h (min. 2h)

+ € 16,50 mit Küche

Z
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Z 15 Florian Meraner Saal im Zivilschutzzentrum € 9,00/h (min. 2h)

+ € 11,00 mit Küche

€ 13,50/h (min. 2h)

+ € 16,50 mit Küche

16
Versammlungssaal im Leoheim - Seniorenheim

€ 9,00/h (min. 2h)

+ € 11,00 mit Küche

€ 13,50/h (min. 2h)

+ € 16,50 mit Küche
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Die Preise beinhalten Stromkosten, Heizungskosten, Trink- und Abwasser. Der Hausmeister wird nach Bedarf von der Gemeindeverwaltung zur Koordinierung der 

Veranstaltung geschickt. Hierfür sind keine zusätzlichen Gebühren geschuldet. Nicht inbegriffen sind Putz- und Aufräumarbeiten, welche vom Veranstalter selbst 

auf eigene Kosten erledigt werden müssen.

GEBÜHR FÜR DIE BENÜTZUNG VON RÄUMLICHKEITEN DER GEMEINDE


